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Editorial
Das Jahr 2026 beginnt mit einer Reihe von Neuerungen im Lohnsteuer- und So-

zialversicherungsrecht. Aufgrund einer anhaltenden Phase der wirtschaftlichen 

Stagnation, sollen verschiedene wirtschaftspolitische Maßnahmen dazu beitragen, 

die anhaltende Wachstumsschwäche zu überwinden und das exportorientierte Ge-

schäftsmodell zu stabilisieren. So erachtet die Bundesregierung aufgrund der de-

mografischen Entwicklung u. a. Maßnahmen zur steuerlichen Förderung freiwilliger 

Arbeit im Rentenalter für geboten. Durch die neue Aktivrente sollen die Möglich-

keiten verbessert werden, das Erwerbspotenzial älterer Menschen besser zu nutzen. 

Daneben ergibt sich lohnsteuerlicher Handlungsbedarf aufgrund weiterer neuer 

Steuergesetze, die ab 01.01.2026 in Kraft treten.

Für den Bereich der Sozialversicherung steht die Finanzierung der gesetzlichen 

Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung weiterhin vor großen He-

rausforderungen. Wie zu jedem Jahreswechsel wurden zum 01.01.2026, die für 

die Erstellung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen maßgebenden Rechengrößen 

und Grenzwerte in der Sozialversicherung der Einkommensentwicklung angepasst. 

Ebenfalls verabschiedet wurde die „Verordnung zur Änderung der Sozialversiche-

rungsentgeltverordnung“, mit der die neuen Sachbezugswerte für 2026 verbindlich 

festgelegt werden.

Mit diesen und weiteren für den Lohnabrechnungsbereich wichtigen Änderungen 

beschäftigt sich vorliegende 24. Auflage. Im Anhang der Ausgabe sind die wichtigs-

ten lohnsteuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Rechengrößen und Grenz-

beträge für das Jahr 2026 übersichtlich in Tabellenform zusammengefasst. 

Nürnberg, im Januar 2026	 Axel-Friedrich Foerster
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1	Lohnsteuerrecht

1.1	 Anmeldung und Abführung der Lohnsteuer 2026

1.1.1	 Lohnsteuer-Anmeldung 2026

Als Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum kommt grundsätzlich der Kalendermonat, das 

Kalendervierteljahr oder das Kalenderjahr in Betracht. Der maßgebliche Lohnsteuer-

Anmeldungszeitraum, der auch für die Kirchensteuer und den Solidaritätszuschlag 

gilt, ist für das Kalenderjahr 2026:

	� der Kalendermonat, wenn die abzuführende Lohnsteuer im Vorjahr 

(Jahr 2025) mehr als 5.000 Euro betragen hat;

	� das Kalendervierteljahr, wenn die abzuführende Lohnsteuer für das voran-

gegangene Kalenderjahr (Jahr 2025) mehr als 1.080 Euro, aber nicht mehr als 

5.000 Euro betragen hat; 

	� das Kalenderjahr, wenn die abzuführende Lohnsteuer für das Vorjahr 

(Jahr 2025) nicht mehr als 1.080 Euro betragen hat.

Die Lohnsteuer-Anmeldung ist nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz durch 

Datenfernübertragung an das zuständige Betriebsstättenfinanzamt zu übermitteln. 

Nach § 41a Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG ist in der Lohnsteuer-Anmeldung die Lohn

steuer getrennt nach den Kalenderjahren, in denen der Arbeitslohn bezogen wird 

oder als bezogen gilt, anzugeben. 

1.1.2	 Fristen für die Abgabe der Lohnsteuer-Anmeldung 
2026

Die Lohnsteuer-Anmeldung ist spätestens am zehnten Tag nach Ablauf des  

Lohnsteuer-Anmeldungszeitraums beim zuständigen Betriebsstättenfinanzamt ein-

zureichen (§ 41a Abs. 1 Satz 1 EStG). Fällt der zehnte Tag nicht auf einen Arbeitstag, 

sondern auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, gilt die Lohnsteuer-Anmeldung 

als fristgerecht beim zuständigen Betriebsstättenfinanzamt eingereicht, wenn die 
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Lohnsteuer-Anmeldung am nächsten Arbeitstag zugeht. Wird die Lohnsteuer- 

Anmeldung für den maßgebenden Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum (Monat, Quar-

tal, Kalenderjahr) verspätet übermittelt, kann das Betriebsstättenfinanzamt einen 

Verspätungszuschlag von bis zu 10 % der Lohnsteuer festsetzen. Für das Kalender-

jahr 2026 sind folgende Anmeldungstermine zu beachten.

Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum 2026 Abgabe der Lohnsteuer- 

Anmeldung bis spätestens

Kalendermonat

Januar 2026 10.02.2026 (Di.)

Februar 2026 10.03.2026 (Di.)

März 2026 10.04.2026 (Fr.)

April 2026 11.05.2026 (Mo.)

Mai 2026 10.06.2026 (Mi.)

Juni 2026 10.07.2026 (Fr.)

Juli 2026 10.08.2026 (Mo.)

August 2026 10.09.2026 (Do.)

September 2026 12.10.2026 (Mo.)

Oktober 2026 10.11.2026 (Di.)

November 2026 10.12.2026 (Do.)

Dezember 2026 11.01.2027 (Mo.)

Kalendervierteljahr

I. Quartal 2026 10.04.2026 (Fr.)

II. Quartal 2026 10.07.2026 (Fr.)

III. Quartal 2026 12.10.2026 (Mo.)

IV. Quartal 2026 11.01.2027 (Mo.)

Kalenderjahr

Kalenderjahr 2026 11.01.2027 (Mo.)
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1.1.3	 Zahlung der Lohnsteuerbeträge für 2026

Die mit der Lohnsteuer-Anmeldung anzumeldenden Lohnsteuerbeträge werden 

zeitgleich mit der Anmeldung fällig, also spätestens am zehnten Tag nach Ab-

lauf des Lohnsteuer-Anmeldungszeitraums. Erfolgt die Zahlung der abzuführenden 

Lohnsteuerbeträge per Scheck, ist darauf zu achten, dass der Scheck mindestens 

drei Tage vor dem Fälligkeitstermin in den Hausbriefkasten des Finanzamts einge-

worfen wird. Erfolgt die Zahlung der Lohnsteuerabzugsbeträge per Überweisung 

oder Zahlungsanweisung, gewährt die Finanzverwaltung eine Zahlungsschonfrist 

von drei Tagen. Fällt der dritte Tag nicht auf einen Arbeitstag, sondern auf einen 

Samstag, Sonntag oder Feiertag, so ist der nächstfolgende Werktag maßgebend. 

1.2	 Gesetzliche Änderungen mit Auswirkungen auf den 
Lohnsteuerabzug 2026

1.2.1	 Hintergrund und Zielsetzung

Die deutsche Wirtschaft befindet sich Anfang 2026 weiterhin in einer schwierigen 

Lage. Aktuelle Prognosen gehen für 2026 nur von einer leichten konjunkturellen 

Belebung und einem sehr geringen Wirtschaftswachstum aus. Ein erheblicher Teil 

des Wachstums wird sich aus den hohen staatlichen Ausgaben, dem Sondervermö-

gen und den Verteidigungsinvestitionen ergeben. Angesichts der demografischen 

Entwicklung hält die Bunderegierung neue steuerliche Maßnahmen zur Förderung 

des Erwerbspotenzials für geboten, um mehr Menschen für den Arbeitsmarkt zu 

gewinnen und zu halten. Die geburtenstarken Jahrgänge treten in den kommenden 

Jahren sukzessive in den Ruhestand ein, während weniger junge Menschen nach-

rücken. Dies führt in nahezu allen Branchen zu einem sich verschärfenden Mangel 

an qualifizierten Arbeitskräften. Durch die neue Aktivrente sollen ab 01.01.2026 

steuerliche Anreize geschaffen werden, das Erwerbspotenzial älterer Menschen 

besser zu nutzen. Die Neuregelung schafft durch die Steuerfreistellung finanzielle 

Anreize, damit (Weiter-)Arbeiten im Rentenalter attraktiver wird.  
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Das Steueränderungsgesetz 2025 enthält mehrere Einzelmaßnahmen, mit denen 

die Bürger in unterschiedlichen Bereichen entlastet werden sollen. So werden u. a. 

Anreize geschaffen, sich stärker bürgerschaftlich zu engagieren. Durch die Anhe-

bung der Entfernungspauschale auf 0,38 Euro bereits ab dem ersten Entfernungs-

kilometer erfolgt eine steuerliche Entlastung von Pendlern. Bereits Mitte 2025 wur-

den durch das „Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm“ verbesserte 

Abschreibungsbedingungen (degressive AfA) und eine Anhebung der Bruttolisten-

preisgrenze bei der Dienstwagenbesteuerung von reinen Elektrofahrzeugen auf 

100.000 Euro eingeführt. Die verschiedenen steuerlichen Maßnahmen sollen den 

Wirtschaftsstandort Deutschland stärken und zusätzliche Impulse für eine positive 

Entwicklung generieren.

1.2.2	 Steuerfortentwicklungsgesetz (SteFeG)

Das noch von der Ampel-Regierung verabschiedete und bereits zum 01.01.2025 in 

Kraft getretene Steuerfortentwicklungsgesetz1 sieht u. a. den weiteren Abbau der 

kalten Progression, die Erhöhung des Kindergeldes bzw. der Kinderfreibeträge, des 

Grundfreibetrags und der Freigrenzen beim Solidaritätszuschlag für die Jahre 2025 

und 2026 vor. Ab 01.01.2026 ergeben sich die folgenden steuerlichen Änderungen:

	� Verschiebung der Eckwerte des Einkommensteuertarifs zum Ausgleich der sog. 

kalten Progression um 2 %, 

	� Anhebung des steuerlichen Grundfreibetrags um 252 Euro auf 12.348 Euro, 

	� der Spitzensteuersatz wird ab einem Einkommen von 69.879 Euro einsetzen,

	� Anhebung des Kindergeldes von 255 Euro auf 259 Euro pro Kind,

	� Erhöhung des steuerlichen Kinderfreibetrags von 9.600 Euro auf 9.756 Euro. 

Diese Summe setzt sich aus dem Kinderfreibetrag mit 6.828 Euro und dem Frei-

betrag für Betreuung, Erziehung und Ausbildung mit 2.928 Euro zusammen,

	� Anpassung der Freigrenzen für die Erhöhung des Solidaritätszuschlags auf 

20.350  Euro bei Einzelveranlagung bzw. 40.700 Euro bei Zusammenveranla-

gung.

1	 SteFeG.
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Die Anpassung der steuerlichen Kennzahlen wirken sich auch auf den Lohnsteuer-

tarif 2026 aus und wurden in die Programmablaufpläne für den Lohnsteuerabzug 

ab 2026 eingearbeitet.

1.2.3	 Gesetz für ein steuerliches 
Investitionssofortprogramm

Durch das bereits am 11.07.2025 verabschiedete „Gesetz für ein steuerliches In-

vestitionssofortprogramm zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Deutschland“2 

wurden Maßnahmen umgesetzt, um u. a. den Absatz von betrieblichen Elektro-

fahrzeugen stärker zu fördern. Unternehmen profitieren von der Einführung einer 

verbesserten arithmetisch-degressiven Abschreibung (§ 7 Abs. 2a EStG) für nach 

dem 30.06.2025 und vor dem 01.01.2028 neu angeschafften reinen Elektrofahr-

zeugen. Die neue degressive Abschreibung sieht über einen Abschreibungszeitraum 

von sechs Jahren fest gestaffelte Abschreibungssätze vor. Dabei entspricht der Ab-

schreibungszeitraum von sechs Jahren der regelmäßigen durchschnittlichen Nut-

zungsdauer von Elektrofahrzeugen in Unternehmen. Der Abschreibungssatz beträgt 

anfänglich 75 %, damit alle Unternehmen (auch kleine und mittlere Unternehmen)  

im Jahr der Anschaffung unmittelbar davon profitieren. Die Abschreibungssätze be-

tragen:

	� 75 % im Jahr der Anschaffung,

	� 10 % im Jahr nach dem Kauf,

	� 5 % im zweiten und dritten Folgejahr,

	� 3 % im vierten Jahr und 

	� 2 % im fünften Folgejahr.

2	 Änderungsgesetz vom 14.07.2025.




